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Information über den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in 
der Finanzportfolioverwaltung gemäß Offenlegungsverordnung 
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I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
 
Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. Aus diesem Grunde folgen wir dem 
Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, welches Sie unter  
https://www.rb-af.de/wir-fuer-sie/nachhaltigkeit/nachhaltigkeits-leitbild.html abrufen können. 
 
Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft mit-
zugestalten, indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der UN-Nachhaltigkeitsziele 
verstärken.  
 
Wir bekennen uns daher zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – 
„SDGs“) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens. 
 
Wir wollen unserer Verantwortung auch im Wertpapierdienstleistungsgeschäft gerecht werden 
und haben zu diesem Zweck Strategien zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken für unsere 
Kunden einerseits, aber auch in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionsentscheidungen im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 
definiert. 
 
Diese Strategien legen wir nachfolgend offen, um hiermit gleichzeitig die Anforderungen der Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Verordnung EU 
2019/2088 – kurz „Offenlegungsverordnung“) zu erfüllen. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Finanzportfolioverwaltung, 
wie sie in der Offenlegungsverordnung definiert wird. 
 
 

II. Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken  
 
Die Bank hat die Verwaltung sowie die Investitionsentscheidungsprozesse der Produkte MeinInvest sowie 
VermögenPlus auf die UnionInvestment ausgelagert. Insoweit sind deren Strategien bezogen auf die Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken maßgeblich. Alle in diesem Zusammenhang relevanten Informa-
tionen nach der Offenlegungsverordnung sind unter folgendem Link veröffentlicht:  
 
MeinInvest:  
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest 
 
VermögenPlus: 
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus 
 

https://www.rb-af.de/wir-fuer-sie/nachhaltigkeit/nachhaltigkeits-leitbild.html abrufen k�nnen. 
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig
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III. Berücksichtigung in der Vergütungspolitik 
 
Die von uns gezahlte Vergütung ist neutral in Bezug auf die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


